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Entwicklung von Erfassungsprogrammen für die Arten Bitter-
ling (Rhodeus amarus), Steinbeißer (Cobitis spp.) und Schlamm-
peitzger (Misgurnus fossilis) zur Umsetzung der FFH- Richtlinie 
in Mecklenburg-Vorpommern
MARTIN KRAPPE, ANIKA BÖRST und ARNO WATERSTRAAT

1. Einführung

Zur Lösung der aktuellen Aufgaben 
bei der Umsetzung der FFH- Richtlinie 
werden belastbare Informationen über 
die Verbreitung und den Zustand von 
Populationen der Zielarten und ihrer Habi-
tate sowie über deren Gefährdung benö-
tigt. Diese lassen sich oft nicht oder 
nur teilweise aus anderweitig vorhande-
nen Datenbeständen generieren. Es bedarf 
deshalb entsprechender Erfassungspro-
gramme, bei denen die benötigten Daten 
mit Hilfe efzienter Verfahren gesammelt 
werden (siehe Abb. 1). Über mögliche 
bundesweit gültige Standards für solche 
Verfahren wurde bereits seit mehreren 
Jahren im Spannungsfeld zwischen fach-
lichen Gremien (Bund - Länder- Arbeits-
kreis [BLAK] unter Leitung des Bun-
desamtes für Naturschutz [BfN]) und 
der politisch – administrativen Ebene 
der Länder (z. B. Bund/Länder-Arbeits-
gemeinschaft Wasser [LAWA]) verhan-
delt. Eine erste Publikation mit Empfeh-
lungscharakter lag im Frühjahr 2007 vor 
(SCHNITTER et al. 2006).

In Mecklenburg – Vorpommern 
wurden zwischen 1998 und 2006 bereits 
Verfahren zur Verbreitungskartierung, zur 
Populationsbewertung und zum Moni-
toring der FFH- Anhang II Arten West-
groppe (WATERSTRAAT 2006) sowie 
Bach- und Flussneunauge (WINKLER et 
al. 1999, WATERSTRAAT et al. 2001, 

KRAPPE 2006, 2007) unter Beachtung 
des jeweiligen Arbeitsstandes des BLAK 
entwickelt und umgesetzt. Im Zeitraum 
Frühjahr 2007 bis Frühjahr 2008 erfolgte 
im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie (LUNG) 
Mecklenburg – Vorpommern die Entwick-
lung solcher Verfahren auch für die Arten 
Bitterling, Schlammpeitzger und Steinbei-
ßer (KRAPPE et al. 2008). Durch die im 
Frühjahr 2007 absolvierte erste Berichter-
stattung zur Umsetzung der FFH- Richt-
linie und eine im Auftrag des BfN erar-
beitete Studie zur Umsetzung des FFH- 
Monitorings (SACHTLEBEN & BEH-
RENS 2007) bestanden dafür bereits 
konkretere Vorstellungen bezüglich der 
Anforderungen als bei den vorgenannten 
Arten. Mit der vorliegenden Arbeit sollen 
diese neuen Verfahren zusammenhängend 
dokumentiert und die ersten Ergebnisse 
ihrer Anwendung dargestellt werden.

2. Charakterisierung der Zielarten

Die drei behandelten Fischarten gehö-
ren zum natürlich ursprünglichen Artenin-
ventar der mecklenburgischen und vor-
pommerschen Gewässersysteme (DUNK-
KER & LADIGES 1960, SCHAAR-
SCHMIDT & LEMCKE 2004). Neben 
der ihnen gemeinsamen geringen Größe 
sind auch ihre Raumansprüche und die 
natürlich auftretenden Dichten grundsätz-
lich ähnlich dimensioniert. Sie unterschei-

den sich darin von anderen im Bundesland 
vorkommenden FFH- Anhang II- Arten 
wie beispielsweise dem Rapfen oder den 
Neunaugen. Dies und die sich zum Teil 
daraus ableitenden methodischen Kon-
sequenzen waren der Grund einer weit-
gehend gemeinsamen Behandlung dieser 
drei Arten im Zuge der Verfahrensent-
wicklung.

2.1 Steinbeißer

Steinbeißer gehören zur Familie der 
Schmerlen (Cobitidae). Die maximal 12 
cm groß werdenden Tiere sind meist 
im Sediment vergraben und vorwiegend 
nachtaktiv. Hohe Sommertemperaturen 
bestimmen den Reproduktionserfolg der 
spät im Jahr laichenden Art (BOHLEN 
2003). Eine Reihe neuerer (insbesondere 
genetischer) Untersuchungen haben 
gezeigt, dass es sich bei den heimischen 
Steinbeißern der Gattung Cobitis vermut-
lich um einen aus Cobitis taenia (Stein-
beißer), Cobitis elongatoides (Donau-
steinbeißer) und einer Reihe von vor-
wiegend weiblichen Hybriden bestehen-
den Artenkomplex handelt (BOHLEN & 
RÁB 2001). Die sichere Unterscheidung 
ist nur mit genetischen Methoden mög-
lich. Die neuen taxonomischen Erkennt-
nisse ändern jedoch nichts am FFH- Status 
dieser Tiere. In Deutschland liegt der Ver-
breitungsschwerpunkt in der Norddeut-
schen Tiefebene (PETERSEN et al. 2004). 
Gegenwärtig mehren sich Angaben und 
Beobachtungen aus verschiedenen Bun-
desländern, dass die Bestände und Vor-
kommen der Art in den letzten Jahren 
zugenommen haben (ALBRECHT & 
KORTE 2005, DÜMPELMANN 2008, 
eigene Beobachtungen). Als wärmelie-
bender Fisch könnte der Steinbeißer Nutz-
nießer der aktuellen Klimaveränderung 
sein.

2.2 Schlammpeitzger

Der ebenfalls zu den Schmerlen gehö-
rende Schlammpeitzger erreicht eine Kör-
perlänge von maximal 30 cm, besitzt 
einen lang gestreckten, walzenförmigen 
Körper und ist anhand seiner zehn Barteln 
mit keiner anderen heimischen Fischart zu 
verwechseln. Er ndet sich vorwiegend in 
sommerwarmen, nährstoffreichen Klein-
gewässern. Ursprünglich wahrscheinlich 
schwerpunktmäßig in Augewässern ver-
breitet, ndet man die Art heute auch Abb. 1 Aktuelle Aufgaben der FFH- Richtlinie und Wege zur Erlangung der dafür notwendigen 

Informationen.
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in wenig beschatteten Wiesengräben, die 
offensichtlich einen geeigneten Sekundär-
lebensraum darstellen. Auf Grund ihrer 
Fähigkeit zur Darmatmung sind 
Schlammpeitzger ausgesprochen sauer-
stofftolerant und können sogar tempo-
räre Austrocknung überdauern. Das Areal 
des Schlammpeitzgers liegt in Mittel- und 
Osteuropa (LELEK 1987). In Deutsch-
land hat er seinen Verbreitungsschwer-
punkt in den nordöstlichen Bundeslän-
dern, muss jedoch auch dort überall als 
selten und stark gefährdet bezeichnet 
werden (PETERSEN et al. 2004). Auch 
der Schlammpeitzger könnte als wärme-
liebende Art von den aktuellen Klimaver-
änderungen protieren.

2.3 Bitterling

Der Bitterling ist eine kleine (max. 
10 cm), hochrückige und großschuppige 
Cyprinidenart (Karpfensche). Die 
Reproduktion des Bitterlings ist an die 
Existenz von Großmuscheln gebunden 
(Brutparasitismus). Bei den Weibchen 
bildet sich eine Legeröhre aus, mit deren 
Hilfe die Eier in Großmuscheln injiziert 
werden. Die Männchen nehmen zur 
Laichzeit eine imposante rosarot - türkis 
- violette Färbung an. Die schwarmhaft 
auftretenden Tiere halten sich bevorzugt 
in achen Gewässerbereichen mit guten 
Wasserpanzenbeständen auf und sind 
häug mit anderen Cyprinidenarten ver-
gesellschaftet. Das Areal des Bitterlings 
liegt in Mittel-, Südost- und Osteuropa 
(LELEK 1987). In Deutschland zeigt er 
ein mehr oder weniger ächendeckendes, 
jedoch lückiges Verbreitungsbild, wobei 
der Schwerpunkt in den Flusstälern des 
Tieandes liegt (PETERSEN et al. 2004). 
Neuere Untersuchungen (VAN DAMME 
et al. 2007) kamen zu der Auffassung, dass 
das ursprüngliche Areal des Bitterlings in 
der Pontokaspischen Region und angren-
zenden Gebieten Südosteuropas und 
Kleinasiens liegt. Insbesondere durch Kli-
maschwankungen verschoben sich die 
nördlich - westlichen Arealgrenzen mehr-
fach stark. Nach Auffassung der Autoren 
bendet sich die Art in Mittel- und West-
europa derzeit (wieder) in der Ausbrei-
tung. Dies wird mit dem allgemeinen 
Temperaturanstieg in Kombination mit 
anthropogener Beschleunigung der Aus-
breitungsgeschwindigkeit (insbesondere 
Verschleppung durch Besatz) erklärt.

3. Entwicklung und Beschreibung der 
Verfahren

Im Rahmen von Voruntersuchungen 
wurden verschiedene Fangmethoden 
hinsichtlich ihrer Eignung bei qualita-
tiven, halbquantitativen und quantitati-
ven Fragestellungen geprüft (Reusen und 
andere Fischfallen, Senknetz, Elektrobe-
schung). Es stellte sich dabei schnell 
heraus, dass die Elektrobeschung sowohl 
hinsichtlich der Fangefzienz als auch der 
Datensignikanz für alle drei Arten die 
bei Weitem am besten geeignete Methode 
darstellt (KRAPPE et al. 2004, SAUL 

2005, KRAPPE et al. 2008). Es ließen sich 
mit dieser Methode bei gleichem Fang-
aufwand für die drei Zielarten relative 
Individuendichten in ähnlichen Größen-
ordnungen ermitteln und darüber hinaus 
artspezische Fangwahrscheinlichkeiten 
erreichen, die im Normalfall Bestands-
berechnungen nach gängigen Verfahren 
erlauben (Removal – Methode, siehe 3.4). 
Auch die Elektrobeschung unterliegt 
jedoch Einschränkungen, die Unschärfen 
in der Erfassungsgenauigkeit verursachen. 
Meist handelt es sich um eine durch 
schlechte Sichtverhältnisse bedingte Min-
derung der Fängigkeit (Wasserpanzen, 
Totholz und andere sichtbehindernde 
Strukturen, Wassertrübung). Von Rele-
vanz ist dies vor allem bei der Erfassung 
des Schlammpeitzgers, da dieser oft dichte 
Wasserpanzenbestände besiedelt. Hier 
sind in der Praxis Kompromisse zwi-
schen der Auswahl geeigneter Probestel-
len und der Forderung nach guten Fangbe-
dingungen unumgänglich. Dennoch ist 
die Elektrobeschung auch bei dieser Art 
hinsichtlich ihrer Efzienz im Grunde 
alternativlos. Nicht geeignet ist die Elek-
trobeschung wegen der hohen Leitfähig-
keit in den Boddengewässern. Hier bedarf 
es gesonderter Lösungen.

Bei den Voruntersuchungen zur 
Verfahrensentwicklung wurden landes-
weit 156 Probestellen mit je mindestens 
für eine Zielart geeigneten Habitatbe-
dingungen (nach Einschätzung des Bear-
beiters) elektrisch bescht. Neben den 
Fangergebnissen zu den Zielarten wurden 
an diesen Probestellen eine Vielzahl von 
potenziell relevanten Habitatparametern, 
Gefährdungs- und Beeinträchtigungsfak-
toren sowie eine Reihe von methodisch 
relevanten Angaben protokolliert. Die 
Grundlage für die Auswahl der Parame-
ter bildeten Literaturangaben (STERBA 
1958, SPATARU & GRUIA 1967, BOHL 
1993, BLOHM et al. 1994, SLAVIK 
& RÁB 1995, HINRICHS 1996 und 
1998, HOLČÍK 1999, RITTERBUSCH 
& BOHLEN 2000, REICHARD et al. 
2002, MEYER & HINRICHS 2002, 
SCHOLLE et al. 2003, KOTTELAT & 
FREYHOF 2007) sowie eigene Beobach-
tungen. Die Daten der Untersuchungen 
wurden einer Analyse der Habitatpräfe-
renzen und Gefährdungsursachen unter-
zogen und mit den verfügbaren Literatur-
angaben abgeglichen. Auf dieser Basis 
wurden schließlich die Kriterien für die 
Auswahl geeigneter Probestellen (Opti-
malhabitate), die bei zukünftigen Unter-
suchungen zu erhebenden Parameter und 
ihre Skalierung sowie die bei der FFH- 
Bewertung zu berücksichtigenden Krite-
rien einschließlich der für die Praxis ent-
scheidenden Schwellenwerte formuliert. 
Bei den Schwellenwerten handelt es sich 
jedoch nur um erfahrungsbasierte Exper-
tenschätzungen, da sich die vorgegebe-
nen Klassen für den Erhaltungszustand 
(„ABC- Schema“, siehe 3.3) einer exakten 
wissenschaftlichen Denition entziehen. 
Unter Umständen müssen einige Schwel-
lenwerte zu einem späteren Zeitpunkt 
noch einmal vor dem Hintergrund von 

gesammelten praktischen Erfahrungen
auf ihre Anwendbarkeit überprüft wer-
den.

Die Habitatansprüche der drei Arten 
lassen sich zu einem beachtlichen Teil 
durch dieselben Parameter beschreiben 
(z. B. Makrophytendeckung, Sediment-
beschaffenheit, Gewässeranbindung), und 
auch die Gefährdungen und Beeinträch-
tigungen sind überwiegend auf dieselben 
Ursachen rückführbar. Diese Überein-
stimmung ermöglicht eine weitgehend 
vereinheitlichte Datenaufnahme. 

Auch in der Ausprägung der Habitatpa-
rameter gibt es zumindest auf der Meso-
habitatebene (betrachtet wurden Flächen 
zwischen 100 – 500 m²) Überlappungen 
zwischen den Arten. An einer großen 
Zahl von Probestellen konnten mehrere 
der hier behandelten Arten nachgewiesen 
werden. Die Abb. 2 veranschaulicht dies 
auf der Grundlage der 2007 und 2008 
beschten Probestellen mit Nachweisen 
von wenigstens einer Zielart (n = 256). 

3.1 Das Basisverfahren

Die dargestellten biologischen und 
methodischen Gemeinsamkeiten veran-
lassten uns ein weitgehend vereinheit-
lichtes Verfahren für alle drei Arten zu 
entwickeln. Dies ermöglicht eine efzi-
ente Anwendung, u. a. durch Nutzung 
von Synergieeffekten (z. B. der teilwei-
sen Nutzung von Probestellendaten für 
die FFH- Bewertung mehrerer Arten). 
Daneben wurde versucht, die Erhebungen 
so zu konzipieren, dass ihre Daten bzw. 
Teile von diesen im Rahmen der verschie-
denen Erfassungsprogramme gleichzeitig 
genutzt werden können (z. B. Daten der 
Verbreitungskartierung zur FFH- Bewer-
tung). 

Das Grundmodul (= Basisverfahren) 
für alle drei Arten und alle drei Erfas-
sungsprogramme besteht in der ein-
maligen vollständigen Elektrobeschung 
(Gleich- oder Impulsstrom) einer denier-
ten Fläche (= Probestelle). Dabei müssen 

Abb. 2 Überlappungen im Vorkommen der 
drei Zielarten an 256 beschten Probestellen 
mit mindestens einem Artnachweis (Cospp 
= Steinbeißer, Rhama = Bitterling, Mifos = 
Schlammpeitzger).
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folgende Mindeststandards eingehalten 
werden:

• Streckenlänge: 50 m;
• Fläche: 100 m²;
• Anodenkontakte: 50 Dips;
• Beschungsdauer: 15 min.

Diese vier den Fangaufwand 
beschreibenden Parameter müssen in 
einem Datenerfassungsbogen dokumen-
tiert werden. 

Die Beschungen können je nach 
Bedingungen watend oder vom Boot aus 
erfolgen. In Ausnahmefällen ist es auch 

möglich, vom Ufer aus zu schen (z. B. 
kleine Gräben mit großer Sedimentdicke) 
oder Wat- und Bootsscherei zu kombi-
nieren (z. B. Gewässerstrecken mit großer 
Tiefenvarianz). In kleineren Fließgewäs-
sern (bis 5 m Breite) ist es sinnvoll, die 
gesamte Fläche zu bearbeiten, während 
es in Stand- und größeren Fließgewässern 
notwendig ist, sich auf einen Uferstreifen 
zu beschränken oder entlang einer Tran-
sektlinie zu schen. In Fließgewässern 
wird die Beschung stets stromaufwärts 
vorgehend durchgeführt.

Alle während der Beschung gefan-
genen Zielarten werden vermessen und 
zurückgesetzt. Andere bei der Beschung 

registrierte Fische werden lediglich in der 
Häugkeit ihres Auftretens dokumentiert 
(Nebenergebnis für die Fortschreibung 
des Fischartenkatasters (WINKLER et al. 
2007)).

Die Probestellen mit den zu beschen-
den Flächen sollen geeignete Habitat-
bedingungen für die jeweils betreffende 
Zielart aufweisen bzw. diesen so nah wie 
möglich kommen. Die Auswahl der Pro-
bestellen ist im Rahmen einer Exper-
teneinschätzung vorzunehmen, wobei die 
folgenden Charakterisierungen optimaler 
Lebensräume als Orientierung dienen 
sollen:

Steinbeißer
• angebundene Standgewässer, nicht 

angebundene Standgewässer (> 1 ha), 
sommerwarme Fließgewässer (mittl. 
Breite bei MQ > 2 m, mittl. Tiefe bei 
MQ > 0,25 m);

• lockere, aerobe Feinsedimente (bis 
0,63 mm Korndurchmesser);

• geringer Deckungsgrad submerser 
Makrophyten;

• keine bis mittlere Strömungsge-
schwindigkeit (< 0,5 m/s).

Schlammpeitzger
• sommerwarme Fließgewässer der 

Niederungen, angebundene oder 
zumindest über längere Strecken (> 
1 km) unzerschnittene Gräben und 
angebundene Standgewässer;

• lockere, aerobe und überwiegend 
organische Feinsedimente (bis 0,63 
mm Korndurchmesser) mit ausrei-
chender Schichtdicke (> 10 cm);

• hoher Deckungsgrad emerser und/
oder submerser Makrophyten;

• keine bis niedrige Strömungsge-
schwindigkeit (< 0,25 m/s).

Bitterling
• sommerwarme Fließgewässer (mittl. 

Breite bei MQ > 6 m, mittl. Tiefe 
bei MQ > 0,8 m) oder angebundene 
Standgewässer (direkte Anbindung, 
durchossene Seen oder temporäre 
Anbindung durch Hochwasser unab-
hängig von der Häugkeit ihres Auf-
tretens);

• hoher Deckungsgrad submerser 
Makrophyten (oder vergleichbare 
Strukturen wie Wurzeln u. ä.);

• keine bis mittlere Strömungsge-
schwindigkeit (< 0,5 m/s);

• aerobe Sedimente, Großmuscheln 
vorhanden.

Die Abb. 3-5 zeigen für jede Art ein 
Beispiel für einen optimalen Lebens-
raum.

An jeder der ausgewählten Probestel-
len werden im Rahmen der Beprobung 
neben den Grund- und Beschungsdaten 
obligatorisch Informationen zur Charak-
terisierung der Habitate erhoben (Anteile 
organischer, anorganischer Feinsediment-

Abb. 3 Typisches Steinbeißerhabitat im Spülsaum eines Standgewässers (Fleesensee, Lkr. Müritz; 
Aufn.: M. KRAPPE).

Abb. 4 Typisches Sekundärhabitat des Schlammpeitzgers in einem Meliorationsgraben (bei 
Luckow, Lkr. Uecker-Randow; Aufn.: M. KRAPPE).
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anteile, Sedimentdicke, emerse, natante 
und submerse Makrophytendeckung, 
Beschattung durch Ufergehölze, gene-
relle Einschätzung der Habitateignung für 
jede Zielart, nur an Bitterlingsprobestellen 
Großmuscheldichte) und relevante Beein-
trächtigungen und Gefährdungen (insbe-
sondere Krautung und Grundräumung) 
registriert. Darüber hinaus werden einige 
Informationen probestellenübergreifend 
(mit einem gesonderten Erfassungsbogen) 
für das Gesamtgewässer erhoben (ökolo-
gische Durchgängigkeit, Vernetzung mit 
nächst größerer Gewässereinheit, Flach- 
und Stillwasserbereiche in Fließgewäs-
sern, Gewässerunterhaltung, Ausbaugrad, 
Eutrophierung und Schadstoffeinträge, 
Empfehlungen für Schutzmaßnahmen).

3.2 Verbreitungskartierung

Das Ziel der im Rahmen der FFH- 
Richtlinie durchzuführenden Verbrei-
tungskartierung („Range – Area“) ist 
es, Veränderungen im natürlichen Ver-
breitungsgebiet der Art auf Rasterbasis 
(z. B. Messtischblatt [MTB] oder Mes-
stischblattquadrant [MTBQ]) festzustel-
len. Dazu reicht die Sammlung von zufäl-
ligen Fangdaten, wie sie die Fischarten-
kataster vieler Bundesländer darstellen, 
allein nicht aus. Es bedarf eines Ver-
fahrens, mit dessen Hilfe die aktuell nicht 
bereits durch das Kataster als besetzt 
markierten Rastereinheiten efzient zu 
bearbeiten sind. Dabei wird angestrebt, 
das Vorkommen der jeweiligen Art nach-
zuweisen oder es nach wissenschaftlich 
begründbaren Kriterien auszuschließen. 
Ungeachtet dessen können natürlich aktu-
elle Fangergebnisse von nicht speziell auf 
die Arten ausgerichteten Untersuchungen 
(z. B. Beschungen der Wasserrahmen-
richtlinie) helfen, den dafür notwendigen 
Aufwand zu reduzieren.

Im Zuge der Verfahrensentwicklung 
wurde in nachweislich durch die Arten 
besiedelten Gewässereinzugsgebieten 
getestet, wie viele nach dem Basisver-
fahren beschte Probestellen erforder-
lich sind, um die Art mit einer fest-
gelegten Wahrscheinlichkeit nachzuwei-
sen. Geprüft wurde dabei, wie viele der 
als geeignet befundenen Probestellen tat-
sächlich besetzt waren. Beim Steinbeißer 
waren dies 50 von 103 Probestellen, beim 
Schlammpeitzger 21 von 71 Probestellen 
und beim Bitterling 17 von 61 Probe-
stellen. Setzt man eine Zufallsverteilung 
voraus, erfordert der Nachweis mit einer 
Wahrscheinlichkeit von p = 0,95 inner-
halb einer besetzten Fläche demnach fol-
genden Beprobungsaufwand:

• Steinbeißer:  5 Probestellen;
• Schlammpeitzger:   11 Probestellen;
• Bitterling:  13 Probestellen.

Da diese Zahlen in ausgewählten 
Gebieten Mecklenburg – Vorpommerns 
gewonnen wurden, sollten sie allerdings 
auch nur als Richtwerte innerhalb des 
Bundeslandes verstanden werden und 
bedürfen andernorts auf jeden Fall einer 

regionalen Prüfung. Auch innerhalb 
Mecklenburg – Vorpommerns sollte im 
Einzelfall entschieden werden, ob dieser 
Richtwert auf Grund einer fachlichen 
Einschätzung unterschritten werden darf 
oder gegebenenfalls überschritten werden 
sollte. Ersteres kann zum Beispiel auf 
Messtischblättern der Fall sein, auf denen 
keine oder nur sehr wenige geeignete 
Gewässer existieren. Eine größere Zahl 
von Probestellen wäre angeraten, wenn 
die Art bei gefordertem Aufwand nicht 
gefunden wurde, obwohl geeignete 
Gewässer existieren und die Art im 
Gewässersystem oder auf benachbar-
ten Messtischblättern nachweislich vor-
kommt.

Die Kartierung von Rastereinheiten 
soll demnach auf einer systematischen 
Beprobung nach den in 3.1 genannten 
Vorgaben erfolgen, wobei die Bearbei-
tung eingestellt werden kann, sobald die 
Art in der entsprechenden Rasteräche 
gefunden wurde. Neben der Maßgabe, 
möglichst optimale Habitate und Stellen 
mit begründetem Verdacht auf ein Vor-
kommen zu beproben, sollte bei der Fest-
legung der Probepunkte auch eine räumli-
che Klumpung vermieden werden. Auf der 
höheren Kartierungsebene (z. B. MTB) 
ist im Idealfall jede Untereinheit (z. B. 
MTBQ) mit einer adäquaten Anzahl von 
Probestellen besetzt. Im Falle des Vor-
handenseins mehrerer Gewässersysteme 
oder verschiedener potenziell geeigneter 
Gewässertypen ist ebenfalls eine mög-
lichst repräsentative Verteilung anzustre-
ben. 

3.3 FFH- Bewertungskartierung

Dieses Programm dient der Erfassung 
und Bewertung des aktuellen Erhaltungs-

zustandes von Populationen der Zielar-
ten und ihrer Lebensräume. Sie bildet 
die Grundlage für die Erarbeitung von 
FFH- Managementplänen. Grundsätzlich 
sollten sich durch Wiederholungsunter-
suchungen auch eventuelle Verschlechte-
rungen erkennen oder die Efzienz von 
Schutzmaßnahmen überprüfen lassen. Die 
Datenerhebung muss mit einem entspre-
chenden Bewertungsschema korrespon-
dieren, das eine Einstufung der Popula-
tionen, Habitate und Beeinträchtigungen 
/ Gefährdungen in die drei vorgegebenen 
Erhaltungskategorien „A“ (sehr gut), „B“ 
(gut) und „C“ (mittel – schlecht) ermög-
licht („ABC-Schema“). Im Zuge der Ver-
fahrensentwicklung wurden die durch den 
BLAK (SCHNITTER et al. 2006) erar-
beiteten Empfehlungen operationalisiert 
(d. h. in der Regel mit Schwellenwerten 
unterlegt) und zum Teil an die Situation in 
Mecklenburg – Vorpommern angepasst. 
Die dabei entstandenen Bewertungssche-
mata wurden durch das Bundesland in die 
Ende 2008 durch das BfN veranlasste Dis-
kussion zur Anpassung der bestehenden 
BLAK-Empfehlungen an das FFH- Moni-
toring [!] eingebracht und nden sich auch 
zu großen Teilen in den daraus hervor-
gegangenen Vorschlägen (bisher unpubli-
ziert) wieder.

Im Gegensatz zur Verbreitungskartie-
rung ist die räumliche Bearbeitungsebene 
dieses Programms naturräumlich abzu-
grenzen. Dazu seien folgende Begriffsbe-
stimmungen vorangestellt: 

Als Eignungsächen werden als 
Lebensraum der Art potenziell geeignete 
Gewässer oder ggf. im Kontext sinnvoll 
abzugrenzende Teile von Gewässern 
bezeichnet. Innerhalb von größeren Fließ-
gewässern oder Fließgewässersystemen 
sind z. B. strukturell begründete Unter-

Abb. 5 Typisches Bitterlingshabitat im Unterlauf eines Fließgewässers (Zarow, Lkr. Uecker-
Randow; Aufn.: M. KRAPPE).
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einheiten (Bereiche) denkbar, insbeson-
dere wenn diese bewertungsrelevant sind 
(z. B. verschiedene Fließgewässerregio-
nen eines größeren Flusses, durch einen 
Voruter niederer Ordnung voneinander 
getrennte Grabensysteme, mehrere in 
einen Fluss oder See mündende Bäche 
oder großräumig homogene Gewässer-
teile mit unterschiedlichem Ausbauzu-
stand). Standgewässer sollten immer ein-
zeln betrachtet werden, auch wenn sie mit-
einander in Verbindung stehen. Die Aus-
wahl der Eignungsächen erfolgt auf der 
Grundlage der beschriebenen Habitatprä-
ferenzen sowie der allgemeinen Kennt-
nis über die großräumige Verbreitung der 
Art. Innerhalb des Vorkommensgebietes 
sind alle Gewässer als geeignet anzuse-
hen, in denen diese Bedingungen zumin-
dest in Teilächen bestehen.

Als Probestelle wird ein Ort innerhalb 
einer für die Bewertung ausgewählten 
Eignungsäche bezeichnet, an denen eine 
Erfassung (nach dem Basisverfahren, 
siehe 3.1) erfolgt. Zur Bewertung einer 
Eignungsäche sind immer mehrere Pro-
bestellen zu bearbeiten. Dafür wird fol-
gender Mindestaufwand vorgeschlagen:

Standgewässer:
• bis 1 ha: 3 Probestellen;
• bis 10 ha: 4 Probestellen;
• über 10 ha: 5 Probestellen.

Fließgewässer (Bäche und Flüsse)
• bis 4 km Länge: 3 Probestellen;
• bis 8 km Länge: 4 Probestellen;
• ab 8 km Länge: 5 Probestellen

Grabensysteme (permanent Wasser füh-
rende Gewässerlänge)
• bis 1 km Länge: 3 Probestellen;

• bis 3 km Länge: 4 Probestellen;
• ab 3 km Länge: 5 Probestellen.

Für die Bewertung von Teillebensräu-
men (Bereichen) eines Gewässers sind 
unabhängig von der Teillebensraumgröße 
nur drei Probestellen erforderlich, sofern 
die Probenanzahl für das Gesamtgewäs-
ser die o. g. Kriterien erfüllt.

Bei der Verteilung der Probestellen 
auf die zu bearbeitende Eignungsäche 
sollte eine annähernde räumliche Gleich-
verteilung angestrebt werden. Bei Vor-
handensein von Querbauwerken sollte 
darüber hinaus versucht werden, mög-
lichst viele Einzelfragmente zu beproben. 
Dieser räumlichen Repräsentanz ist im 
Zweifelsfall gegenüber der Habitateig-
nung Priorität einzuräumen (gilt nicht für 
ungeeignete Abschnitte). Soweit für das 
zu bearbeitende Gewässer bzw. Gewäs-
sersystem Informationen über frühere 
Nachweise, Vorkommen oder Vorkom-
mensgebiete vorliegen, können diese bei 
der Probestreckenauswahl berücksichtigt 
werden.

Die Bewertung mittels Bewertungs-
schema erfolgt vorrangig auf der Basis 
der im Rahmen der Beprobung erhobe-
nen Daten zum Gesamtgewässer (bzw. 
Gewässerteil) oder von mit Schwellen-
werten zu vergleichenden Parametern, die 
sich aus den an den einzelnen Probe-
stellen erhobenen Zahlen ergeben (Mit-
telwerte oder Anteile von Probestellen, 
die bestimmte Bedingungen erfüllen). 
Sofern verfügbar, sollen jedoch auch wei-
tere Informationen herangezogen werden, 
die helfen können, die Grundlagen der 
Bewertung zu verbessern (z. B. Bewirt-
schaftungspläne, zentrale Datenbanken 
zur Gewässergüte, Beschungsdaten der 
Wasserrahmenrichtlinie usw.). Eine vom 
Standardverfahren abweichende Bewer-
tung ist möglich, wenn sie sich durch 

solche Zusatzinformationen begründen 
lässt.

Im Folgenden seien die speziellen 
Inhalte der Bewertungschemata umris-
sen:

Steinbeißer

Die Bewertung des Erhaltungszustan-
des der Population erfolgt anhand der 
Kriterien „relative Abundanz“ (Mittel-
wert der Probestellen) und der Anzahl 
verschiedener Altersgruppen. Hinsicht-
lich der Abundanz wurden die Dichtean-
gaben der BLAK- Empfehlung übernom-
men (> 20 Ind./100 m² = „A“, > 3,5 – 
20 Ind./100 m² = „B“), da sie sich in 
der Praxis als plausibel erwiesen. Auf die 
Forderung des Nachweises von 0+ Indi-
viduen beim Kriterium „Altersklassen“ 
wurde verzichtet, da sich diese nur in 
einem sehr begrenzten Zeitfenster effek-
tiv nachweisen lassen. Stattdessen wird 
zur Einschätzung des Erhaltungszustan-
des B (oder besser) lediglich der Nach-
weis von mindestens zwei Altersklassen 
gefordert. Die Analyse soll anhand einer 
Längenverteilung der gefangenen Tiere 
erfolgen. Dabei können die vorhandenen 
Längendaten aller Probestellen gepoolt 
werden, sofern die Erfassungstermine 
innerhalb eines begrenzten Zeitraumes 
liegen. Die für die Analyse empfohlene 
Klassenbreite beträgt 5 mm. Die Abb. 6 
zeigt beispielhaft eine solche Längenver-
teilung für den Erhaltungszustand „A“.

Zur Einschätzung der Habitatqualität 
ist beim Steinbeißer die „Sedimentbe-
schaffenheit“ von entscheidender Bedeu-
tung. In dem von uns vorgeschlagenen 
Bewertungsschema gilt ein Gewässer als 
hervorragend („A“) geeignet, wenn mehr 
als 50 % der Probestellen optimale Sedi-
mente aufweisen („B“: > 25 %). Es soll-
ten dort überwiegend (> 50%) feine Kör-
nungen (< 0,63 mm) bestehen, aerobe 
Verhältnisse herrschen und Sedimentauf-
lagen von mehreren Zentimetern vor-
liegen. Unsere ursprüngliche Annahme, 
dass sich hohe organische Sedimentan-
teile negativ auf die Habitateignung aus-
wirken, ließ sich mittlerweile durch eine 
Vielzahl von Probestellen widerlegen, an 
denen trotz rein organischer Substrate 
extrem hohe Dichten (bis zu 573 Ind./100 
m²) feststellbar waren. Die Forderung der 
BLAK- Empfehlung nach „abschnittswei-
ser Vegetation“ hat ihre Berechtigung mit 
Blick auf die Larven- und Jungschhabi-
tate. Die Larven halten sich bevorzugt in 
Algenwatten, Jungsche in Wasserpan-
zenbeständen und anderen Schutz bieten-
den Strukturen (z. B. Erlenwurzeln) auf. 
Demgegenüber wirkt sich ein starker 
Makrophytenbewuchs meist negativ auf 
die von den adulten bevorzugten locke-
reren Feinsedimente aus. Um dem Rech-
nung zu tragen, wurden für das Krite-
rium „Wasserpanzendeckung (emers + 
submers)“ Schwellenwerte festgelegt, die 
für den Erhaltungszustand „A“ einerseits 
die besondere Eignung relativ vegeta-
tionsfreier Abschnitte betonen, anderer-
seits aber auch ein Minimum an Vegeta-

Abb. 6 Beispiel für einen Populationsaufbau mit mehreren Altersklassen beim Steinbeißer 
(Landgraben, Lkr. Mecklenburg-Strelitz und Lkr. Uecker-Randow), 22.08. - 13.10.2008, n = 
749.
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tion verlangen (5 - < 25 % Deckung, Mit-
telwert der Probestellen). Für den Erhal-
tungszustand „B“ genügen 25 – 50 % oder 
< 5 % Deckung. Letztlich wurde auch 
die Forderung des BLAK nach ausrei-
chend „achen Gewässerabschnitten mit 
geringer Fließgeschwindigkeit“ übernom-
men. Diese dürfen beim Erhaltungszu-
stand B nur in Teilabschnitten fehlen, für 
ein „A“ müssen sie ächendeckend vor-
handen sein (Experteneinschätzung).

Die Einschätzung der Beeinträchtigun-
gen und Gefährdungen erfolgt anhand 
qualitativ erhobener Merkmale. Mit 
„mittel - schlecht“ zu bewerten sind 
Gewässer mit zentral beeinträchtigter 
Durchgängigkeit oder abgetrennten Auen 
(Kriterium „gewässerbauliche Verände-
rungen“). Ein „B“ kann vergeben werden, 
wenn nur randliche Beeinträchtigungen 
der Durchgängigkeit bestehen, die ohne 
erkennbar negativen Einuss sind. Als 
weiteres abwertendes Kriterium wurde 
die „Gewässerunterhaltung“ herangezo-
gen. Wenn diese intensiv und bestands-
gefährdend ist, führt die Bewertung zu 
einem „C“, z. B. bei Grundräumung, 
maschineller Krautung mit Sedimentent-
nahme, Krautung ausgedehnter Bereiche 
oder Krautung vor Mitte September. Ist 
die Unterhaltung hingegen schonend und 
es werden die Ansprüche der Art berück-
sichtigt (z. B. Handkrautung, Krautung 
über der Sohle, abschnittsweise alternie-
rende oder halbseitige Krautung, vorhe-
rige Abschung bei Sedimententnahme), 
kann durchaus eine Einstufung mit gut 
(„B“) erfolgen. Obwohl der Steinbeißer 
unter bestimmten Bedingungen auch von 
o. g. menschlichen Eingriffen protieren 
kann, sollte eine Bewertung mit „A“ nur 
in Gewässern erfolgen, in denen keine 
der genannten Beeinträchtigungen des 
Lebensraumes stattfanden bzw. vorlie-
gen. Letztlich ist auch die Wasserqualität 
(„Nähr- und Schadstoffeinträge“) bei der 
Bewertung zu berücksichtigen („A“ bei 
nur natürlichen oder geringen anthropo-
gen bedingten Einträgen, „B“ in der Tro-
phieklasse „eutroph 1“ bzw. der Gewäs-
sergüteklasse II, „C“ bei Unterschreitung 
der Trophieklasse „eutroph 1“ bzw. der 
Gewässergüteklasse II oder bei nachweis-
baren Schadstoffeinträgen).

Schlammpeitzger

Auch beim Schlammpeitzger erwie-
sen sich die vom BLAK vorgeschlage-
nen Schwellenwerte für relative Indi-
viduendichten in geeigneten Habitaten 
zur Bewertung der Population als plausi-
bel bei der praktischen Anwendung und 
wurden übernommen (> 3 Ind./100 m² 
= „A“, > 0,5 – 3 Ind./100 m² = „B“). 
Das im ursprünglichen BLAK- Schema 
nicht vorgesehene Bewertungskriterium 
„Altersgruppen“ wurde von uns einbezo-
gen (analog Steinbeißer, s. o.), da eine 
solche Einschätzung nach dem Basisver-
fahren ohne zusätzlichen Erfassungsauf-
wand erfolgen kann und beim Schlamm-
peitzger auch praktisch keine Probleme 
bereitet (siehe Beispiel in Abb. 7).

Vorkommen des Schlammpeitzgers 
scheinen nach unseren Ergebnissen eine 
gute Vernetzung zumindest mit Teilen 
des Einzugsgebietes vorauszusetzen. Für 
die Bewertung des Habitats wurde 
deshalb das Kriterium „Isolationsgrad/
Fragmentierung“ aufgenommen. Hervor-
ragende Bedingungen („A“) liegen dem-
nach vor, wenn ein vollständiger Lebens-
raumverbund mit der nächst größeren Ein-
heit des Gewässersystems besteht, entwe-
der durch permanenten Oberächenab-
uss oder durch mittel bis häug auftre-
tende Hochwasser (< 5 Jahre im Mittel). 
Für den Erhaltungszustand „B“ sollte 
zumindest zum überwiegenden Teil ein 
solcher Lebensraumverbund bestehen, sei 
es direkt mit Teilen der nächst größeren 
Einheit des Gewässersystems oder durch 
selten auftretende Hochwasser (> 5 Jahre 
im Mittel). Als mittel bis schlecht („C“) 
sind isolierte oder in ihrer Durchgängig-
keit zentral eingeschränkte Gewässer ein-
zustufen. Als weiteres Kriterium wird die 
Beschaffenheit des Sediments für wich-
tig erachtet. Gewässer werden auch hier 
als hervorragend (A) geeignet angesehen, 
wenn mehr als 50 % der Probestellen opti-
male Sedimente aufweisen (B: > 25 %). 
Sie sollten beim Schlammpeitzger über-
wiegend (> 50%) organisch sein sowie 
feine Körnungen (< 0,63 mm) und aerobe 
Verhältnisse aufweisen. Außerdem sollte 
die Sedimentdicke 10 cm nicht unter-
schreiten. Als drittes Habitatkriterium 
wird die über alle Probestellen gemit-
telte Wasserpanzendeckung einbezogen. 
Hervorragend („A“) geeignete Habitate 
sollten mehr als 50 % Deckung aufwei-
sen („B“ > 25 %).

Bei der Beurteilung der Gefährdun-
gen und Beeinträchtigungen werden die 
Kriterien „gewässerbauliche Veränderun-
gen“ und „Gewässerunterhaltung“ in ana-
loger Weise wie beim Steinbeißer (s. 
o.) bedient. Als schonende bzw. angepas-
ste Unterhaltung, die eine Einstufung in 
den Erhaltungszustand „B“ rechtfertigt, 

werden hier abschnittsweise alternierende 
oder halbseitige maschinelle Krautung, 
Krautung über der Sohle, vorherige Ab-
schung bzw. Absammlung von Aushub 
und Krautung nicht vor September in 
Betracht gezogen. Mehr noch als beim 
Steinbeißer sind beim heute stark auf 
Sekundärhabitate angewiesenen Schlamm-
peitzger bestimmte Unterhaltungsmaß-
nahmen nicht nur förderlich, sondern 
geradezu unumgänglich. Dennoch sollte 
ein „hervorragend“ nur in unterhaltungs-
freien Primärhabitaten vergeben werden. 
Die Trophie spielt beim Schlammpeitzger 
im Vergleich zu Bitterling und Steinbeißer 
sicher eine geringere Rolle. Es erscheint 
jedoch angebracht, zumindest bei Unter-
schreitung der Trophieklasse „eutroph 2“ 
bzw. der Gewässergüteklasse II - III oder 
bei nachweisbaren Schadstoffeinträgen 
eine Herabstufung in die Erhaltungskate-
gorie „mittel bis schlecht“ vorzunehmen.

Bitterling

Bei den Schwellenwerten der Bitter-
lingsdichten („rel. Abundanz“) zur Bewer-
tung der Population wurden die vom 
BLAK in einer Fußnote als Alternative 
vorgeschlagenen (niedrigeren) Schwel-
lenwerte genutzt, da die im eigentlichen 
Schema gemachten Angaben in der vor-
genommenen Erprobung keine hinrei-
chende Entsprechung und Plausibilität 
in der Praxis zeigten. Diese niedrigeren 
Schwellenwerte (> 25 Ind./100 m² = „A“, 
> 5 – 25 Ind./100 m² = „B“) sind zwar 
ebenfalls als relativ hoch einzuschätzen, 
sollten jedoch aus Gründen einer wün-
schenswerten Einheitlichkeit auf Bundes-
ebene zunächst aufrecht erhalten und dem 
weiteren Praxistest unterzogen werden. 
Bezüglich der Altersklassen wurde wie 
bei den beiden vorgenannten Arten ver-
fahren (siehe auch Abb. 8).

Wie beim Schlammpeitzger scheint 
auch beim Bitterling die Verbindung zu 

Abb. 7 Beispiel für einen Populationsaufbau mit mehreren Altersklassen beim Schlammpeitzger 
(Graben am Ludwigshofer See, Lkr. Uecker-Randow), 07.08.-21.08.2008, n = 93.
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anderen Gewässern bzw. Teilen des 
Einzugssystems Voraussetzung für die 
Besiedlung bzw. für einen dauerhaften 
Bestand zu sein. Das Kriterium 
„Isolationsgrad/ Fragmentierung“ sollte 
deshalb in gleicher Weise auch hier bei 
der Bewertung des Habitats herangezo-
gen werden (s. o.). Ebenso besteht eine 
deutlich positive Korrelation zwischen 
Individuendichten und dem Deckungs-
grad submerser und/oder emerser Makro-
phyten („Wasserpanzendeckung“). Für 
die Einstufung in die Erhaltungskatego-
rie „A“ wurde ein Schwellenwert von 
> 25 % Deckung im Mittel der Probestel-
len festgelegt („B“ > 10 %). Hinsichtlich 
der „Sedimentbeschaffenheit“ werden in 
der Erhaltungskategorie „A“ 100 % Pro-
bestellen mit überwiegend aeroben Sub-
straten verlangt („B“ > 50 %). Hinter-
grund ist hier die Eignung des Sediments 
für das Vorkommen von Großmuscheln, 
welches seinerseits als ein weiteres Krite-
rium der Habitatbewertung aufgenommen 
wurde. Für den „Großmuschelbestand 
in geeigneten Bereichen“ wurden fol-
gende Maximaldichten (von allen unter-
suchten Probestellen) als Schwellenwerte 
formuliert: „A“ > 25 Ind./100 m², „B“ 
> 5 Ind./100 m², „C“ < 5 Ind./100 m². 
Als zusätzliches Kriterium in Fließgewäs-
sern wurde das Vorhandensein von „Still-
wasserbereichen“ aufgenommen, welche 
in „hervorragend“ geeigneten Habitaten 
häug vorhanden sein und in der 
Kategorie „B“ zumindest regelmäßig zu 
nden sein sollten. Die Einschätzung 
dieses Kriteriums soll gutachterlich erfol-
gen.

Auch beim Bitterling erfolgt die 
Bewertung der Gefährdungen und Beein-
trächtigungen wie bei den beiden vorge-
nannten Arten nach den Kriterien „gewäs-
serbauliche Veränderungen“ und „Gewäs-
serunterhaltung“. Als schonende bzw. 
angepasste Unterhaltung (Erhaltungszu-
stand „B“) gelten hier z. B. abschnitts-
weise alternierende maschinelle Krau-

tung mit dem Mähboot, Krautung über 
der Sohle, Handkrautung und vorherige 
Absammlung von Muscheln. Als inten-
siv bzw. bestandsgefährdend gelten bei-
spielsweise die Krautung großer zusam-
menhängender Abschnitte, insbesondere 
bei sofortiger Entnahme des Mähgutes 
oder Grundräumungen ohne vorherige 
Muschelentnahmen. Als drittes Kriterium 
wird auch beim Bitterling die Wasser-
qualität („Nähr- und Schadstoffeinträge“) 
einbezogen. Der Bewertung liegen die 
gleichen Schwellenwerte wie beim Stein-
beißer (s. o.) zu Grunde.

3.4 FFH- Monitoring

Das Ziel dieses Programms ist die 
langfristige Beobachtung von Referenz-
populationen in Hinblick auf die Entwick-
lung der Bestandsgröße, der Populations-
struktur und des Habitats. Nach Abstim-
mung der Bundesländer zur Umsetzung 
des FFH- Monitorings auf Grundlage des 
für das Bundesgebiet im Auftrag des BfN 
erarbeiteten Konzeptes (SACHTLEBEN 
& BEHRENS 2007), das für jede biogeo-
graphische Region in Deutschland eine 
Stichprobe von 63 Referenzpopulationen 
fordert, sind von Mecklenburg-Vorpom-
mern 17 Steinbeißer-, 8 Bitterlings- und 13 
Schlammpeitzgerpopulationen einer sol-
chen Dauerbeobachtung zu unterziehen. 
Die Erhebungen sollen zweimal innerhalb 
eines FFH- Berichtszeitraumes stattn-
den. Bei Einhaltung eines zu empfehlen-
den starren Beobachtungsrasters müssen 
die Untersuchungen demnach in einem 
Zeitabstand von drei Jahren erfolgen. Die 
räumliche Bezugsebene sollte bei diesem 
Programm i. d. R. das Gewässer sein. Die 
Grenzen von Populationen im Sinne einer 
strengen biologischen Denition mögen 
in vielen Fällen von dieser Bezugsebene 
abweichen. Diese wären jedoch zu schwer 
zu ermitteln, wollte man das biologische 
Konzept konsequent anwenden. Insofern 
werden nach populationsökologischem 

Verständnis in manchen Fällen auch nur 
Sub- oder Teilpopulationen erfasst. 

Das Verfahren zur Umsetzung des 
Monitorings der drei behandelten Arten in 
Mecklenburg – Vorpommern verlangt wie 
bei den bereits laufenden Programmen 
für die Neunaugen (WATERSTRAAT et 
al. 2001) eine Beschung von vier Pro-
bestellen pro Gewässer, die im geplanten 
Zyklus punktgenau wiederholt werden 
soll. Sowohl die Auswahl der Referenz-
gewässer als auch der Referenzstrecken 
erfolgt auf Basis der Informationen, die 
im Rahmen der großräumigen Verbrei-
tungskartierung und der halbquantitativen 
Erfassung zur Bewertung in FFH- Gebie-
ten gewonnen wurden. Entscheidend für 
die Auswahl einer Referenzstrecke ist 
eine hinreichend hohe Individuendichte 
bei der Ersterfassung. Die Habitatquali-
tät ist hier von untergeordneter Bedeu-
tung. Falls ein ausreichendes Angebot an 
geeigneten Abschnitten besteht, soll ver-
sucht werden, Strecken mit unterschied-
lichem Grad anthropogener Beeinträch-
tigung festzulegen. Ebenso ist auch hier 
unter den vorgenannten Rahmenbedin-
gungen eine möglichst gute räumliche 
Repräsentanz der Strecken für das 
Gesamtgewässer anzustreben. Als opti-
male Mindestzielgröße der Individuen-
zahl bei der Ersterfassung einer Probe-
stelle sollte ein Wert von 80 Individuen 
(Gesamtfang) angestrebt werden. In der 
Praxis kann es allerdings schwierig sein, 
genügend Stellen ausndig zu machen, an 
denen dieser Anspruch erfüllbar ist, ins-
besondere wenn eine räumliche Reprä-
sentanz angestrebt wird. In diesem Fall 
ist ein bestmögliches Fangergebnis anzu-
streben. Wo der Idealwert nicht erreicht 
werden kann, gilt die Streckenlänge von 
100 m bzw. die Fläche von 500 m² als 
Obergrenze für die Größe einer Referenz-
strecke. 

Im Referenzmonitoring ist es nicht 
möglich, einzelne Referenzstrecken für 
mehrere Zielarten gleichzeitig zu nutzen. 
Die Daten einer Referenzstrecke können 
jedoch in vollem Umfang für die Ver-
breitungskartierung und die halbquanti-
tative Erfassung (einschließlich Bewer-
tung) anderer Arten genutzt werden.

Da eine hinreichende Schätzung der 
absoluten Bestandsgröße den Rahmen 
der für FFH- Untersuchungen verfügba-
ren nanziellen Möglichkeiten überstei-
gen würde, sollen die Bestandsdichten als 
Indizes der Bestandsgröße herangezogen 
werden. Dabei ist nach unserer Auffas-
sung jedoch eine höhere Datenqualität als 
bei der FFH- Bewertung gefordert. An 
Stelle der dabei zugrunde gelegten relati-
ven Individuendichten, die als „Einheits-
fänge“ (CPUE – catch per unit effort) auf-
zufassen sind, streben wir hier die Ermitt-
lung absoluter Individuendichten an. Die 
Beurteilung der Populationsstruktur und 
des Habitats kann hingegen in analoger 
Weise wie bei der Bewertungskartierung 
erfolgen.

Zur Bestimmung der absoluten Indi-
viduendichte an einer Probestelle sollte 
die in der Fischökologie häug ange-

Abb. 8 Beispiel für einen Populationsaufbau mit mehreren Altersklassen beim Bitterling (Tol-
lense, Lkr. Mecklenburg-Strelitz und Lkr. Demmin), 19.10.-11.12.2007, n = 397.
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wandte „Removal – Methode“ genutzt 
werden (vgl. ausführliche zusammenfas-
sende Darstellungen in SEBER 1982). Die 
Berechnung der Bestandsgröße (N) basiert 
dabei auf der im Zuge einer Mehrfach-
beschung ermittelten Fangwahrschein-
lichkeit (p). Sie kann nach SEBER & 
LECREN (1967) unter günstigen Bedin-
gungen (hohe Fangzahlen, gute Fangef-
zienz) bereits auf der Basis von zwei 
Beschungsdurchgängen statistisch hin-
reichend berechnet werden:

(1)  und

(2) sowie

(3) ,

wobei c1 die Zahl der im ersten und c2 
die der im zweiten Durchgang gefange-
nen Individuen ist. 

Anderenfalls sind weitere Beschungs-
durchgänge und Berechnungen auf 
Grundlage der Basisalgorithmen erforder-
lich (ZIPPIN 1958 oder HAYNE 1949). 
Beim Erfassungsprogramm „Monitoring“ 
erfolgen deshalb zusätzlich zum Basisver-
fahren (siehe 3.1) weitere Beschungs-
durchgänge (unter Zurückbehaltung der 
gefangenen Tiere) in den ausgewählten 
Strecken. Sofern diesem Vorschlag nicht 
alle Bundesländer folgen wollen, lassen 
sich die in Mecklenburg – Vorpommern 
erhobenen Daten im Rahmen der deutsch-
landweiten FFH- Meldung auch problem-
los auf eine niedrigere Stufe der Daten-
qualität transformieren.

Zur vergleichbaren und reproduzier-
baren Erhebung und Berechnung der 
Bestandszahlen ist es notwendig, ein-
deutige Regelungen darüber zu treffen, 
wann zwei Beschungsdurchgänge aus-
reichen bzw. wann weitere durchzuführen 
sind und unter welchen Bedingungen wel-
cher Algorithmus der Bestandskalkulation 
anzuwenden ist. Insbesondere bedarf es 
einiger Festlegungen für die nicht generell 
auszuschließenden Fälle, bei denen auf 
Grund niedriger Fangzahlen oder gerin-
ger Fangefzienz eine statistisch zufrie-
denstellende Berechnung nicht möglich 
ist. Hier mussten auch einige Festlegun-
gen willkürlicher Art getroffen werden. 
Das erscheint jedoch vertretbar, da es sich 
in diesen Fällen i. d. R. um Strecken 
mit extrem niedriger Dichte handelt, bei 
denen selbst bei Schätzfehlern von mehr 
als 100% keine Änderungen von Grund-
aussagen zu befürchten sind oder es sich 
um wirkliche Ausnahmefälle handelt. Die 
Regelungen wurden in Form eines 
Flussschemas zusammengefasst und sind 
in der Abb. 9 dargestellt. 

Bei sehr kleinen Fangzahlen kann eine 
Berechnung des Bestandes durch das Ein-
setzen einer durchschnittlichen Fangwahr-
scheinlichkeit in die dem Modell von 
SEBER & LECREN (1967) zugrunde 
liegende Grundformel (N = c1 / p) zu 
dem Problem führen, dass der berech-

nete Bestand kleiner ist als die tatsächlich 
gefangene Anzahl von Tieren. Dies tritt 
auf, wenn im ersten Durchgang keine, 
weniger oder nur geringfügig mehr Tiere 
als im zweiten gefangen wurden. Es ist 
deshalb sinnvoll, eine Abschätzung an-
hand der durchschnittlichen Fangwahr-
scheinlichkeit auf der Grundlage der in 
beiden Durchgängen gewonnenen Fang-
zahlen vorzunehmen. Dazu kann folgende 
Formel (5) herangezogen werden, die 
sich durch Umformung der Gleichung (4) 
ergibt:

(4)  ,

(5) 

Bei der Auswertung der Ergebnisse 
wird neben den Bestandsberechnungen 
(einschließlich Kondenzintervall) für 
jeden einzelnen Probepunkt („Moni-
toringstrecke“) ein Bestandsdichtewert 
für das Gesamtgewässer ermittelt. Dieser 
kann anhand der gepoolten Daten analog 
zum für die einzelnen Probepunkte auf-
gezeigten Lösungsweg (i. d. R. auf der 
Basis von zwei Beschungsdurchgängen) 
ermittelt werden. Nur wenn dies nicht 
zu einem befriedigenden Ergebnis, d. h. 
zur Ermittlung eines gesicherten Kon-
denzintervalls führt, wird der Wert für die 
Bestandsdichte des Gesamtgewässers als 
Mittelwert aus den Ergebnissen der ein-
zelnen Probepunkte berechnet.

4. Stand der Umsetzung

4.1 Verbreitungskartierung

In Mecklenburg-Vorpommern wurde 
im Rahmen der Anfang 2007 durchge-

führten FFH- Meldung ein Verbreitungs-
bild der Arten auf Messtischblattbasis 
für den Zeitraum 1990 - 2006 erarbeitet 
(KRAPPE & WATERSTRAAT 2006). 
Grundlage dafür waren alle verfügbaren 
Fangmeldungen, d. h. in diesem Fall un-
systematisch erhobene Daten. Als wich-
tigster Bestandteil sind hier die im Ver-
breitungsatlas der Fische in Mecklenburg-
Vorpommern (WINKLER et al. 2007) 
enthaltenen Angaben für den Zeitraum 
1990 – 2003 zu nennen.

Bereits 2006 und 2007 konnte die 
Grundlage des Verbreitungsbildes der 
Arten durch umfangreiche Beschungen, 
die im Rahmen der hier vorgestellten Ver-
fahrensentwicklung und der Wasserrah-
menrichtlinie erfolgten, durch ein Reihe 
von neuen Nachweisen auf Messtisch-
blattniveau verbessert werden. 

Im Jahr 2008 wurde die gezielte Nach-
suche auf bisher nicht besetzten Mes-
stischblättern nach dem vorgestellten Ver-
fahren begonnen (KRAPPE & BÖRST 
2008). Es wurden dabei insgesamt 144 
Probepunkte bescht, wovon 96 Probe-
punkte im Rahmen der Verbreitungskar-
tierung untersucht wurden. Bei den ver-
bleibenden 48 Probestellen handelt es 
sich um Beschungen, die im Rahmen 
des Monitorings (s. u.) erfolgten. Durch 
Nutzung der Beschungsdaten für die 
Verbreitungskartierung mehrerer Arten 
konnten letztlich 301 verwertbare Daten-
sätze aus diesem Datenbestand extrahiert 
werden. Darüber hinaus wurden, wie 
bereits in den Vorjahren, die Ergebnisse 
der laufenden Beschungen der EU- Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL) ausgewer-
tet. In Mecklenburg-Vorpommern fanden 
zwischen 2006 und 2008 immerhin 305 
Einzelbeschungen statt, die in der Regel 
als adäquate Beprobungen zum Nach-
weis der hier behandelten Arten angese-

Abb. 9 Flussschema zur Durchführung der Beprobung und Berechnung der Bestandsdichte mit 
Removal- Methoden bei Elektrobeschungen im Rahmen des Monitorings.
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hen werden können. Die folgenden Anga-
ben beziehen sich auf 102 Befischungs-
stationen, die 2008 bearbeitet wurden.

Steinbeißer

Von den 96 Probepunkten der 2008 
durchgeführten Verbreitungskartierung 
wurden 62 Probepunkte als prinzipiell für 
den Nachweis des Steinbeißers geeignet 
(optimal oder suboptimal) eingeschätzt. 
Von diesen konnte die Art an 23 Probestel-
len nachgewiesen werden. Hinzu kommen 
41 optimal oder suboptimal geeignete 
Monitoringstrecken, von denen die Art 
in 35 Fällen nachgewiesen wurde. Ins-
gesamt wurde die Art demnach an 58 
(56 %) von 103 geeigneten Probestellen 
gefunden. Es gelang dadurch, den Stein-
beißer auf sieben bislang nicht belegten 
Messtischblättern nachzuweisen und sein 
aktuelles Vorkommen auf weiteren zwei 
Messtischblättern nach den beschriebenen 
Kriterien auszuschließen. Daneben konn-
ten auch bei den 2008 erfolgten Wasser-
rahmenrichtlinienbeschungen drei wei-
tere Messtischblätter erstmalig mit einem 
Nachweis belegt werden. Das zeigt, dass 
auch durch dieses Programm ein wichti-
ger Beitrag zur Verbesserung der Kennt-
nisse über die Verbreitung des Steinbei-
ßers erbracht wird.

Die Abb. 10 gibt das Verbreitungsbild 
in Mecklenburg-Vorpommern unter 
Berücksichtigung der neuen Nachweise 
wieder. Die Dichte und die nahezu ä-
chendeckende Verteilung der besetzten 
Rasterächen lässt eine im Grunde voll-
ständige Besiedlung des Bundeslandes 
erkennen. Eine Ausnahme könnte die Insel 
Rügen bilden. Eine vergleichbare Situa-
tion ist auch für außerhalb des Landes 

gelegene Gebiete Norddeutschlands zu 
konstatieren (PETERSEN et al. 2004). 

Auch die Nachweishäugkeit in Meck-
lenburg-Vorpommern (477 Einträge) 
belegt eine starke Verbreitung der Art 
im Bundesland. Steinbeißer wurden in 
den meisten vom Habitat geeigneten 
Stand- und Fließgewässern, oft auch in 
erheblichen Dichten gefunden, wenn eine 
adäquate Beprobung durchgeführt wurde. 
Darunter benden sich auch viele 
Gewässer mit geringer Natürlichkeit. 
Beim Fehlen der Art handelt es sich 
zumeist um kleinere isolierte Standgewäs-
ser oder durch Querverbauungen abge-
schnittene Fließgewässerstrecken. Grund-
sätzlich kann der Steinbeißer jedoch auch 
in aktuell isolierten Gewässern vorkom-
men. Dies belegen z. B. Nachweise aus 
dem Großer Rackwitzsee und dem Tiefen 
Zinow im Müritz-Nationalpark (WATER-
STRAAT et al. 2006, KRAPPE et al. 
2007) oder aus dem Cantnitzer See bei 
Feldberg. 

In mehreren Gewässern bzw. Gewäs-
sersystemen gelangen aktuelle Nach-
weise, obwohl im Rahmen früherer Unter-
suchungen bereits adäquate Beschungen 
erfolglos waren. Ein Beispiel dafür ist der 
Libnower Mühlbach (Peenesystem), wo 
bereits 1994 - 1996 eine intensive Bepro-
bung stattfand. Im Jahr 1998 wurde erst-
mals ein Einzelnachweis erbracht. Seit-
dem ließ sich durch nahezu jährlich durch-
geführte Beschungen, die im Rahmen 
des Neunaugenmonitorings (WATER-
STRAAT et al. 2001) und des Ichthyozö-
nosemonitorings (WATERSTRAAT et al. 
2002) stattfanden, eine stetige Zunahme 
beobachten. Derzeit scheint sich der 
Bestand auf relativ hohem Niveau zu sta-
bilisieren. Als weiteres Beispiel ist das 

Gebiet der oberen Havel mit seinen vielen 
durchossenen Seen zu nennen, wo die 
Art erstmals 2008 (sowohl im Rahmen 
der Verbreitungskartierung als auch der 
WRRL) nachgewiesen wurde. Auch wenn 
es nur in seltenen Fällen möglich sein 
dürfte, eine Neubesiedlung von Gewäs-
sern ohne Zweifel nachzuweisen, zeigen 
derartige Ergebnisse, dass hier in den 
letzten Jahren zumindest eine deutliche 
Bestandszunahme stattfand.

Schlammpeitzger

Beim Schlammpeitzger wurden 91 
prinzipiell für den Artnachweis geeig-
nete Probepunkte im Rahmen der Verbrei-
tungskartierung 2008 bearbeitet. Die Art 
konnte dabei an 20 Probestellen nachge-
wiesen werden. Unter den 48 Monitoring-
strecken befanden sich weitere 39, die als 
für Schlammpeitzger optimal oder sub-
optimal zu bezeichnen sind. Hier wurde 
die Art an 17 Probestellen nachgewie-
sen. Der Schlammpeitzger wurde somit 
an 37 (28 %) von 130 geeigneten Pro-
bestellen gefunden. Das führte zum Erst-
nachweis auf fünf Messtischblättern und 
zum aktuellen Ausschluss der Art auf 
zwei Messtischblättern. Vergleicht man 
dieses Ergebnis mit dem des ungleich 
häugeren Steinbeißers (s. o.), kann das 
Verfahren als sehr efzient eingeschätzt 
werden. Allerdings wird sich die Erfolgs-
quote hinsichtlich der Neunachweise mit 
zunehmendem Fortschritt der Kartierung 
wohl etwas verringern, da in der gegen-
wärtigen Bearbeitung Messtischblätter 
mit begründetem Verdacht auf ein Vor-
kommen durchaus bevorzugt bearbeitet 
wurden. 

Bei den Beschungen zur Wasserrah-
menrichtlinie konnte 2008 lediglich ein 
einziges Individuum gefangen werden. 
Insgesamt erfolgten zwischen 2006 und 
2008 nur vier Einzelnachweise, die aller-
dings alle zu einem Neunachweis auf 
Messtischblattniveau führten. Dennoch 
zeigt sich beim Schlammpeitzger, dass 
dieses Programm zur Schließung des 
Verbreitungsbildes keinen sehr wesent-
lichen Beitrag leistet. Grund dafür ist 
die ausschließliche Bearbeitung großer 
und mittlerer Wasserkörper, in denen der 
Schlammpeitzger, dessen Vorkommen 
sich eher in Kleingewässern benden, nur 
selten angetroffen wird. Einzelnachweise 
in großen Gewässern können jedoch Hin-
weise für im Umfeld vorhandene Kern-
populationen sein.

Auch die Verbreitungskarte des 
Schlammpeitzgers zeigt eine landesweite 
Verbreitung an (Abb. 11). Wie in ande-
ren norddeutschen Bundesländern bieten 
vor allem die ausgedehnten, heute für 
das Tieand charakteristischen Graben-
systeme vielerorts geeignete Sekundärle-
bensräume, während Primärhabitate weit-
gehend verloren gingen. Im Gegensatz 
zur vorher behandelten Art ist das Ver-
breitungsbild jedoch mit großen Lücken 
versehen. Auch die Zahl der Fundpunkte 
(129 Einträge) ist vergleichsweise nied-
rig, zumal es sich hier in der übergroßen 

Abb. 10 Aktuelles Verbreitungsbild des Steinbeißers in Mecklenburg-Vorpommern auf Messtisch-
blattebene mit Neunachweisen der Verbreitungskartierung und den Beschungen zur Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im Jahr 2008.
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Mehrheit um Einzelnachweise handelt. 
Unter den 66 Fangstellen des Fischarten-
katasters (WINKLER et al. 2007), von 
denen 46 eine verwertbare Angabe zur 
Häugkeit enthalten, wurde z. B. lediglich 
an drei Fundpunkten durch den Fänger 
ein „c“ (häug) und an sieben Fund-
punkten ein „p“ (regelmäßig) angege-
ben. Bei einer punktgenauen Wiederho-
lungsbeprobung von vier dieser Fundstel-
len konnte in keinem Fall ein Nachweis 
der Art erfolgen. Insgesamt ist die Kennt-
nis über Schlammpeitzgervorkommen im 
Bundesland als nicht zufrieden stellend 
einzuschätzen. Wenngleich die Art hier 
fraglos seltener ist als Steinbeißer und 
Bitterling, sind dafür vor allem zwei 
methodisch begründete Ursachen zu 
benennen. Erstens sind unter den bisher 
außerhalb des Verbreitungskartierungs-
programms beschten Gewässern die 
optimalen Lebensräume deutlich unterre-
präsentiert. Zweitens könnte die vermut-
lich starke Dynamik von Schlammpeitz-
gerpopulationen dazu geführt haben, dass 
eine Reihe von Vorkommen nicht ent-
deckt wurde, weil die Beprobung nicht 
zum richtigen Zeitpunkt stattfand. Letzt-
lich könnte auch die im Vergleich tatsäch-
lich schwierigere Beschung der Opti-
mallebensräume eine Reihe von Nach-
weisen verhindert haben. Die Ergebnisse 
der Verbreitungskartierung 2008 zeigen 
jedoch, dass die Art vielfach erfolgreich 
nachgewiesen werden kann, wenn in den 
wirklich geeigneten Gewässern gesucht 
wird. Ungeachtet dessen bleibt zu hoffen, 
dass auch wirksame Maßnahmen wie die 
Anpassung der Grabenunterhaltung und 
die Beseitigung von Wanderhindernissen 
zu einer Erhöhung der Bestände führen 
wird.

Bitterling

Bei dieser Art wurden 39 der 96 im Jahr 
2008 beprobten Punkte der Verbreitungs-
kartierung als geeignet für den Nachweis 
eingestuft. Von diesen wurde der Bit-
terling an 4 Probestellen nachgewiesen. 
Hinzu kommen 29 von 48 Monitoring-
punkten, die für Bitterlinge optimal oder 
suboptimal geeignet waren. Dort wurde 
die Art an 13 Probestellen nachgewie-
sen. Insgesamt wurden demnach an 17 
(25%) von 68 geeigneten Probestellen 
Nachweise erbracht. Auf der Rasterebene 
ließen sich vier neue Messtischblatt-
nachweise erbringen und auf weiteren 
vier Messtischblättern aktuelle Vorkom-
men ausschließen. Auch durch die Unter-
suchungen der Wasserrahmenrichtlinie 
konnten vier neue Messtischblätter auf-
genommen werden. Beide Programme 
helfen hier gleichermaßen, das Verbrei-
tungsbild zu vervollständigen. Ganz im 
Gegensatz zum Schlammpeitzger sind es 
oftmals gerade die optimalen Lebens-
räume des Bitterlings, die im Fokus der 
Wasserrahmenrichtlinie stehen.

Wie die aktuelle Verbreitungskarte 
(Abb. 12) veranschaulicht, zeigt auch der 
Bitterling eine landesweite Verbreitung in 
Mecklenburg-Vorpommern, deren Muster 

große Übereinstimmungen mit dem Ver-
lauf der großen Fließgewässer des Landes 
aufweist. Der Bitterling ist in der Tat 
derzeit in allen großen Flusssystemen 
des Landes zu nden. Als Ausnahme 
muss das derzeit vermutliche Fehlen der 
Art im Bereich der Müritz – Elde - 
Wasserstraße genannt werden, obwohl 
historische Belege existieren (SCHAAR-
SCHMIDT & LEMCKE 2004). Vergli-
chen mit dem Schlammpeitzger dürfte das 
ebenfalls lückig wirkende Verbreitungs-
bild des Bitterlings bereits stärkere Über-

einstimmungen mit der Realität aufwei-
sen. Ein beträchtlicher Teil der unbesetz-
ten Messtischblätter beinhaltet vermut-
lich kaum geeignete (d. h. größere oder 
angebundene) Gewässer. Trotzdem bedarf 
es noch der fachlichen Prüfung für jede 
dieser Flächen. Auch sind durch Ver-
schleppung mit Fischbesatz einzelne Vor-
kommen in untypischen Gewässern denk-
bar. 

Insgesamt liegen uns für den Zeitraum 
ab 1990 nunmehr 177 Fangpunktmeldun-
gen für den Bitterling vor. Dabei handelt 

Abb. 11 Aktuelles Verbreitungsbild des Schlammpeitzgers in Mecklenburg-Vorpommern auf 
Messtischblattebene mit Neunachweisen der Verbreitungskartierung und den Beschungen zur 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im Jahr 2008.

Abb. 12 Aktuelles Verbreitungsbild des Bitterlings in Mecklenburg-Vorpommern auf Messtisch-
blattebene mit Neunachweisen der Verbreitungskartierung und den Beschungen zur Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im Jahr 2008.
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es sich häuger auch um Fänge einer grö-
ßeren Anzahl von Individuen, was sicher 
im Zusammenhang mit dem Schwarm-
verhalten dieser Art zu sehen ist. Eine 
durchaus erkennbare Zunahme von Nach-
weisen aus den letzten Jahren dürfte wohl 
vor allem mit der deutlichen Zunahme 
von (Elektro-)Beschungen zu begrün-
den sein. Es nden sich keine klaren 
Fakten, mit denen die eingangs erwähnte 
These von einer aktuellen Neubesied-
lungsphase Westeuropas (VAN DAMME 
et al. 2007) gestützt werden könnte. Auf 
Grund der zunehmenden Wiederherstel-
lung der Durchgängigkeit in den Fließge-
wässern ist aber auch ohne diesen Erklä-
rungsansatz mit einer Erweiterung der 
Vorkommen zu rechnen. 

4.2 FFH- Bewertungskartierung

In Mecklenburg-Vorpommern wurde 
2008 mit der Erarbeitung von Manage-
mentplänen für einzelne FFH- Gebiete 
begonnen. Landesweit sind 43 Gebiete für 
den Schutz des Steinbeißers, 30 Gebiete 
für den Schlammpeitzger und 16 Gebiete 
für den Bitterling ausgewiesen. Es ist 
in einem so gewässerreichen Bundesland 
wie Mecklenburg-Vorpommern derzeit 
allerdings nicht umsetzbar, alle Eignungs-
ächen in den FFH – Gebieten zu bearbei-
ten und zu bewerten. Einige FFH- Gebiete 
beinhalten über 50 potenziell geeignete 
Gewässer. Hier bedarf es eines sinnvollen 
Stichprobenansatzes.

Durch das zuständige Landesmi-
nisterium (Ministerium für Landwirt-
schaft, Umwelt und Verbraucherschutz 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern) 
wurde die hier vorgestellte Verfahrensbe-
schreibung in die Leistungsbeschreibun-
gen der Ausschreibungsunterlagen ein-
gearbeitet. Dabei wurden auch weitere 
Festlegungen getroffen, die über das hier 
beschriebene Verfahren zur Bewertung 

von Eignungsächen hinausgehen. Dies 
betrifft vor allem die Abgrenzung und die 
Anzahl der pro Gebiet zu bearbeitenden 
Eignungsächen sowie den Modus der 
Aggregation der Einzelbewertungen auf 
Gebietsebene. Außerdem sind Populati-
onsdaten in dieser Leistungsbeschreibung 
leider nur zur Eingrenzung der zu bewer-
tenden Eignungsächen vorgesehen. Die 
Bewertung erfolgt demnach ausschließ-
lich auf Grundlage der Habitat- und Beein-
trächtigungskriterien. Da es sich um einen 
erstmalig umgesetzten Vorgang handelt, 
ist davon auszugehen, dass eine Reihe 
von Festlegungen noch einmal überarbei-
tet wird, wenn nach Abschluss der ersten 
Managementpläne die bei ihrer Erstel-
lung gemachten Erfahrungen ausgewertet 
werden. 

Seit 2009 werden die ersten Bewer-
tungskartierungen in FFH- Gebieten durch 
die beauftragten Einrichtungen durchge-
führt. Bei der Auswahl und Bewertung 
der Eignungsächen werden auch die in 
FFH- Gebieten liegenden Probepunkte 
der bereits durchgeführten Untersuchun-
gen der Verbreitungskartierung, des Moni-
torings und der WRRL- Beschungen 
einbezogen. Konkrete Ergebnisse können 
erst nach Abschluss der Projekte, d. h. 
frühestens 2010, dargestellt werden.

4.3 FFH- Monitoring

Um das Monitoring wie geplant in 
einem dreijährigen Zyklus absichern zu 
können, wurde im Jahr 2008 mit der 
Einrichtung von etwa einem Drittel der 
geforderten Monitoringgewässer und den 
entsprechenden Ersterfassungen begon-
nen (12 von 38 Populationen). Weitere 
drei Monitoringgewässer wurden bereits 
im laufenden Jahr 2009 eingerichtet. Die 
Tab. 1 gibt einige zusammenfassende 
Aspekte der Ersterfassung dieser 15 Popu-
lationen wieder, auf die in der nachfolgen-

den Darstellung zu den einzelnen Arten 
eingegangen werden soll. 

Die Auswahl der Gewässer konzen-
trierte sich aus logistischen Gründen 
zunächst auf die östlichen Landesteile, 
insgesamt wird aber für jede Art eine lan-
desweit repräsentative Verteilung ange-
strebt. Allgemein ist zu sagen, dass bei 
der Festlegung der Monitoringgewässer 
vorrangig Populationen mit einem sehr 
guten oder guten Erhaltungszustand (zum 
Zeitpunkt der Ersterfassung) berücksich-
tigt wurden. Hintergrund ist die Tatsa-
che, dass sich Populationen mit niedriger 
Populationsdichte durch das vorgeschla-
gene Verfahren kaum mit der angestreb-
ten statistischen Signikanz bearbeiten 
lassen. Dazu bedürfte es eines ungleich 
größeren Aufwandes, der im Rahmen des 
FFH- Monitorings nicht realisierbar ist. 
Andererseits kann es im Falle des Fehlens 
einer ausreichend großen Zahl an sehr gut 
oder gut erhaltenen Populationen auch 
notwendig sein, Gewässer mit geringer 
Bestandsdichte und entsprechend niedri-
gen Fangzahlen in das Monitoring einzu-
beziehen.

Steinbeißer

Wie bereits die dargestellten Ergeb-
nisse der Verbreitungskartierung ver-
muten lassen, bereitete das Aufnden 
geeigneter Monitoringgewässer für den 
Steinbeißer keine größeren Probleme. 
Unter den bisher eingerichteten Gewäs-
sern benden sich sowohl mittlere und 
größere Standgewässer als auch unter-
schiedlich beeinträchtigte Fließgewässer. 
Mit dem Großen Landgraben wurde dar-
über hinaus auch ein im Grunde künstli-
cher und stark unterhaltener Wasserkörper 
für das Monitoring ausgewählt. In diesem 
Gewässer wurde die bislang höchste Indi-
viduendichte im Rahmen des Programms 
festgestellt. Beim Steinbeißer ließen sich 
zumindest auf der Ebene des Gesamtge-
wässers durchgängig ausreichend hohe 
Fangwahrscheinlichkeiten erzielen, die 
eine Bestandsberechnung auf der Grund-
lage von zwei Beschungsdurchgängen 
erlauben. Weiterhin konnten in allen 
sieben bisher bearbeiteten Gewässern 
mindestens zwei Altersklassen nachge-
wiesen werden.

Schlammpeitzger

Im Gegensatz zu der vorgenannten Art 
bestehen beim Schlammpeitzger Schwie-
rigkeiten, eine ausreichend große Zahl an 
für das Monitoring geeigneten Gewäs-
sern ausndig zu machen. Im Rahmen der 
Verbreitungskartierung gelang es immer-
hin erstmals, zwei Bestände zu loka-
lisieren, deren Populationen nach dem 
Bewertungsschema als „sehr gut“ einzu-
stufen sind (Tollensegräben und Graben 
am Ludwigshofer See). Die Populationen 
der beiden anderen eingerichteten Moni-
toringgewässer benden sich in einem 
Erhaltungszustand, der lt. Bewertungs-
schema noch als „gut“ bezeichnet werden 
kann, der aber im Hinblick auf eine solide 

Tab. 1 Übersicht der Beschungsergebnisse in den 2008 - 7/2009 eingerichteten Monitoringge-
wässern.
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Bestandsberechnung bereits als kritisch 
anzusehen ist. Allerdings existieren für 
den Graben am Galenbecker See Daten 
aus früheren Erfassungen, die belegen, 
dass der Bestand zeitweise höhere Dich-
ten besitzt. Die Ergebnisse (Tab. 1) zeigen, 
dass bei ausreichend hohen Fangzahlen 
gute Fangwahrscheinlichkeiten erzielt 
werden und eine entsprechend genaue 
Bestandsabschätzung möglich ist. Bei den 
beiden größeren Beständen ließen sich 
darüber hinaus mindestens drei verschie-
dene Jahrgangsklassen identizieren.

Um in den nächsten beiden Jahren die 
erforderliche Anzahl an Monitoringge-
wässern für den Schlammpeitzger einrich-
ten zu können, soll sich das parallel lau-
fende Verbreitungskartierungsprogramm 
zunächst vorrangig auf diese Art kon-
zentrieren. Dies ist auch deshalb ange-
zeigt, weil der Schlammpeitzger von den 
drei hier behandelten Arten am schlech-
testen im Rahmen anderer Programme 
und Einzeluntersuchungen erfasst wird. 
Wünschenswert wäre es auch, wenigstens 
zwei Populationen aus Primärhabitaten 
in das Programm aufnehmen zu können. 
Bisher handelt es sich durchgängig um 
künstliche Gewässer.

Bitterling

Bei dieser Art wurden bislang vier 
Monitoringgewässer eingerichtet, davon 
zwei Flüsse, ein Standgewässer und ein 
wieder angeschlossener Altlauf. Die Aus-
wahl der weiteren noch fehlenden vier 
Gewässer sollte keine größeren Probleme 
bereiten. Mehr als beim Steinbeißer und 
beim Schlammpeitzger ist es bei dieser 
Art schwierig, durchgängig hohe Fang-
wahrscheinlichkeiten zu erzielen, was 
an vielen Stationen eine Beschung mit 
mehr als zwei Durchgängen erforderlich 
macht. So war es zumindest in einem Fall 
(Uecker) selbst bei einer relativ hohen 
Bestandsdichte (Bewertung mit „B“) nicht 
möglich, den Bestand für das Gesamtge-
wässer auf der Grundlage von zwei Be-
schungsdurchgängen zu berechnen. Auch 
hier spielt sicher wieder das ausgeprägte 
Schwarmverhalten des Bitterlings eine 
Rolle. An den einzelnen Probestellen ist 
es jedoch in der Regel kein Problem, eine 
statistisch befriedigende Bestandsberech-
nung auf der Grundlage von mehr als 
zwei Beschungsdurchgängen durchzu-
führen. Insofern sind auch die Angaben 
für das Gesamtgewässer, die in diesem 
Fall als Mittelwerte der Bestandsgrößen 
an den einzelnen Probestellen angegeben 
werden, durchaus vertrauenswürdig. 

Zusammenfassung

Im Jahr 2007 wurden Verfahren zur Durchfüh-
rung von Erfassungsprogrammen für die Arten Stein-
beißer, Schlammpeitzger und Bitterling erarbeitet, 
die der Umsetzung der FFH- Richtlinie auf dem Ter-
ritorium des Landes Mecklenburg – Vorpommerns 
dienen sollen. Die Entwicklung dieser Verfahren 
erfolgte unter Berücksichtigung des Arbeitsstandes 
des Bund- Länder- Arbeitskreises bei der Erarbei-
tung von Empfehlungen für bundesweite Standards. 

Die Ergebnisse wurde durch das Land Mecklen-
burg – Vorpommern wiederum in den fortlaufen-
den Arbeitsprozess dieses Gremiums eingebracht. 
Im Einzelnen wurden Verfahrensbeschreibungen 
für eine gezielte Verbreitungskartierung, für eine 
dem FFH- Management in Schutzgebieten dienende 
Bewertungskartierung und für ein langfristig ange-
legtes Monitoringprogramm aufgestellt. Die für 
diese drei Programme und alle drei Arten geforder-
ten Untersuchungen basieren auf einer vereinheit-
lichten Probenahme in Form von standardisierten 
Elektrobeschungen ausgewählter Probestellen und 
der Aufnahme bestimmter Habitat- und Beeinträch-
tigungsparameter. Dadurch ist es teilweise möglich, 
die Ergebnisse der Probestellen für mehrere Pro-
gramme und Arten gleichzeitig zu nutzen. Im Jahr 
2008 wurden zwei der entwickelten Verfahren erst-
mals in die Praxis umgesetzt. Im Rahmen der Ver-
breitungskartierung gelangen dabei Erstnachweise 
und Ausschlüsse von Vorkommen auf einer Reihe 
von Messtischblättern. Parallel dazu wurde auch 
durch Beschungen zur Umsetzung der EU- Was-
serrahmenrichtlinie ein wichtiger Beitrag zur Ver-
vollständigung des Verbreitungsbildes erbracht. Zur 
Umsetzung des FFH- Monitorings wurde seit 2008 
bereits in 15 Referenzgewässern eine Ersterfassung 
durchgeführt. Insgesamt sollen 38 Referenzgewäs-
ser bis 2010 eingerichtet werden. Mit den Bewer-
tungskartierungen zur Erstellung von Management-
plänen für FFH- Gebiete wurde 2009 begonnen. 
Erste Ergebnisse sind 2010 zu erwarten. 
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